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Genossenschaften sind zur aktiven Förderung jedes Mitglieds und zu deren 
Gleichbehandlung verpflichtet, woraus sich hinsichtlich der Betreuung und 
Abwicklung von an Mitglieder gewährten Problemkrediten weitgehende 
Rücksichtnahme- und Leistungspflichten ergeben. Im Gegensatz zu anderen 
Privatbanken müssen sich Genossenschaftsbanken gegenüber ihren Mitglie-
dern für die Dauer des Kreditverhältnisses auf die Minimierung der Kreditri-
sikokosten beschränken und auch danach die Interessen ihres Mitglieds wah-
ren. Sie sind unter engen Voraussetzungen zur Sicherung der wirtschaftli-
chen Existenz des betroffenen Mitglieds durch Forderungsverzichte oder 
Stundungen verpflichtet. 

 

 
I. Einführung 

Mit der Neufassung der Baseler Eigenkapitalvereinbarung von 1988 

(Basel II) bewerten auch Genossenschaftsbanken bestehende Kredit-

engagements risikosensitiver. Der Wertverlust von Immobilien in den 

neuen Ländern und die Folgen des durch die Globalisierung beschleu-

nigten Strukturwandels führen dazu, dass mehr Engagements als ge-

fährdet eingeschätzt werden. Die Betreuung und Abwicklung solcher, 

oft Not leidender Kredite gewinnt an Bedeutung. Die Mehrzahl der 

deutschen Kreditinstitute (83 %) geht von einem steigenden Bedarf an 

individueller und situationsadäquater Problemkreditbetreuung in den 

kommenden Jahren aus.1 Die Problemkreditbehandlung wird zuneh-

mend als eigenständige Aufgabe begriffen, die sich an übergeordneten 

Unternehmenszielen orientiert.2 Dabei ist vorrangiges Ziel die Mini-

mierung notwendiger Einzelwertberichtigungen und Risikovorsorge 

durch Verringerung der jeweiligen Kreditrisiken.3 

Die wirtschaftliche Bedeutung des Managements und der Abwick-

lung von Problemkrediten für Genossenschaftsbanken soll anhand 

nachfolgender Fakten und Zahlen verdeutlicht werden: Das Volumen 
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der von deutschen Volks- und Raiffeisenbanken vergebenen Kredite 

betrug 2004 insgesamt 348 Mrd. Euro,4 wovon nach Schätzungen bis 

zu 27 Mrd. Euro Not leidend waren bzw. sind,5 was fast der Hälfte des 

haftenden Eigenkapitals von insgesamt 54,3 Mrd. Euro entspricht.6 

Not leidende Kredite sind aber nicht nur ein Problem betroffener 

Kreditgeber, sondern auch betroffener Kreditnehmer. Unternehme-

risch tätige Schuldner verlieren im Rahmen der Abwicklung proble-

matischer Kreditbeziehungen oft die Basis ihrer wirtschaftlichen Exis-

tenz7 und die Möglichkeit, eine neue aufzubauen, obwohl ihre Er-

folgsaussichten nach einer Untersuchung der Boston Consulting 

Group8 deutlich höher als die von Erst-Gründern sind. Außerdem sind 

eine Million deutscher Haushalte, die Konsumentenkredite aufge-

nommen haben, überschuldet,9 d. h. sie können weder Kapitaldienst 

leisten noch ihre regelmäßigen Ausgaben decken.10 

Die Volks- und Raiffeisenbanken betreuen rund 30 Mio. Kunden, 

wovon mehr als die Hälfte auch Mitglieder sind.11 Sie sind im Gegen-

satz zu anderen Privatbanken gem. § 1 GenG verpflichtet, die wirt-

schaftlichen Interessen ihrer Mitglieder zu fördern und nicht den eige-

nen Gewinn, sondern uneigennützig12 den wirtschaftlichen Erfolg ih-

rer Mitglieder, auch als „Member-Value“ bezeichnet, zu maximie-

ren.13 Der Förderauftrag umfasst nicht nur die Verpflichtung zur 
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Rücksichtnahme auf jeden Genossen, sondern auch dessen aktive 

wirtschaftliche Förderung14 und findet seine Grenzen erst in den Er-

fordernissen der Genossenschaft als Selbsthilfeorganisation im Gan-

zen.15 Genossenschaftsbanken haben demnach ihr Verhalten an der 

bestmöglichen Förderung jeden Mitglieds, also auch solchen, die Kre-

ditnehmer Not leidender Kredite sind, unter der Nebenbedingung der 

Erzielung eines für die dauerhafte Zweckerfüllung notwendigen und 

hinreichenden Gewinns auszurichten. 

Damit stellt sich die Frage, inwieweit sich diese Verpflichtung auf 

das Management und die Abwicklung von an Mitglieder ausgereich-

ten Problemkrediten auswirkt. 

 
II. Der Förderauftrag und seine Konsequenzen 

a) Rechtliche Grundlagen 

Das Rechtsverhältnis zwischen Genossenschaft und Mitglied richtet 

sich gem. § 18 GenG nach der Satzung. Die Satzung als Bestandteil 
der Eintragung16 und somit Voraussetzung für die Rechtsfähigkeit17 

der Genossenschaft ist aus Gründen der Verkehrssicherheit18 nach 

dem objektiven Erklärungsinhalt auszulegen19 und einer subjektiven 

Interpretation entzogen. 

Die Satzungen der Volks- und Raiffeisenbanken20 enthalten in § 2 

Abs. 2 lit. c als Geschäftszweck u. a. die Gewährung von Krediten,21 

deren Vergabe an Mitglieder somit Gegenstand und Mittel zur Erfül-

lung des übergeordneten Förderauftrags ist. § 11 begründet nicht nur 

einen Förderauftrag an die Bank, sondern auch ausdrücklich einen 

Anspruch jeden Mitglieds auf Teilhabe an den genossenschaftlichen 

Leistungen,22 der auch den Zugang zu Krediten der Genossenschaft 

umfasst. Dieser Anspruch wird allerdings durch die in § 12 den Mitg-
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gen eG (Fn. 21), jeweils § 11. 



liedern auferlegten Treuepflichten23 dahingehend eingeschränkt, dass 

diese das Interesse der Genossenschaft zu wahren verpflichtet sind. 

Aus dem Förderauftrag gegenüber dem jeweiligen Mitglied einerseits 

und der Verpflichtung, allen Mitgliedern Zugang zu den Leistungen 

der Genossenschaft zu gewähren, andererseits ergibt sich das Gebot, 

alle Mitglieder gleich zu behandeln, aber auch die Interessen des ein-

zelnen gegenüber denen aller anderen Mitglieder abzuwägen. Damit 

ist weder eine willkürliche noch eine unverhältnismäßige Behandlung 

einzelner Mitglieder vereinbar. 

Kredite an Genossen werden in Erfüllung deren Anspruchs auf 

Teilhabe an den genossenschaftlichen Leistungen gewährt und sind 

demzufolge von der genossenschaftlichen Beziehung zwischen Bank 

und Kreditnehmer überlagert.24 Genossenschaften dürfen und können 

sich ihren genossenschaftlichen Pflichten nicht entziehen.25 Regelt der 

Kreditvertrag die Rechtsbeziehung zwischen den Parteien nicht ab-

schließend oder sind einzelne Bestimmungen auslegungsbedürftig 

bzw. mit dem genossenschaftlichen Förderauftrag unvereinbar, kom-

men die Regelungen in Satzung und Genossenschaftsgesetz zur An-

wendung. Kreditnehmer, die gleichzeitig Genossen sind, können sich 

direkt auf dem in § 11 der Satzung enthaltenen Förderanspruch bezie-

hen oder bei Verletzung sich aus dem Förderauftrag ergebender 

Pflichten auch gem. Nrn. 16(2), Satz 1, 17(1), 13(2), Satz 2 i. V. m. 

3(1) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen26 Leistungs- oder Scha-

densersatzansprüche geltend machen. 

 
b) Auswirkungen auf Betreuung und Abwicklung von Problem-

krediten 

1. Zielsetzungen 

Banken verfolgen mit der Betreuung und Abwicklung von Problem-

krediten das Ziel, etwaige Ausfälle bzw. Verluste zu vermeiden oder 

zumindest zu verringern. Genossenschaftsbanken müssen dabei den 
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ihnen auferlegten „Förderauftrag“ berücksichtigen, der auch die lang-

fristige Sicherung der wirtschaftlichen Existenz des betroffenen Mitg-

lieds umfasst,27 und dürfen deshalb keine Maßnahmen zu Lasten des 

Mitglieds ergreifen, die den diesem durch Kreditvergabe in Erfüllung 

des Förderauftrags gewährten Vorteil schmälern. Der Vorteil besteht 

nicht nur in der Überlassung des Geldwerts, sondern auch im über-

nommenen Kreditausfallrisiko und des unter Berücksichtigung dieses 

Risikos vereinbarten Zinses. Demzufolge dürfen Genossenschaftsban-

ken, soweit es sich um mit Mitgliedern bestehende Kreditverhältnisse 

handelt, nur die sog. Kreditrisikokosten (UL)28 als Kosten der Abwei-

chung des erwarteten effektiven Verlusts über den bei Kreditvergabe 

kalkulierten Verlust minimieren. 

Nach Beendigung eines Kreditverhältnisses streben alle Banken die 

höchstmögliche Rückführung der ausgereichten Kredite (Recovery 

Rate) an.29 Dies gilt auch für Genossenschaftsbanken, weil einerseits 

mit Beendigung des Kreditverhältnisses der dem Mitglied gewährte 

Vorteil entfällt und andererseits, weil ein Verzicht auf die maximal 

mögliche Rückführung das bei zukünftigen Kreditvergaben an andere 

Mitglieder zu berücksichtigende Ausfallrisiko erhöhen würde. Das 

Ausfallrisiko ergibt sich aus der auf Basis historischer Daten errechne-

ten durchschnittlichen Ausfallwahrscheinlichkeit30. Ein höheres Aus-

fallrisiko würde also bedeuten, dass andere Mitglieder dann zukünftig 

höhere Zinsen bezahlen müssten, was dem Ziel der wirtschaftlichen 

Förderung aller Mitglieder widerspräche. 

 
2. Sicherung der wirtschaftlichen Existenz des Schuldners 

i. Wiederherstellung der Solvenz des Schuldners 

Der Förderauftrag umfasst, wie beschrieben, auch die langfristige Si-

cherung der wirtschaftlichen Existenz der einzelnen Mitglieder. Eine 

Pflicht zur Wiederherstellung der Solvenz ist aber nur gegeben, wenn 

dies im Interesse des Schuldners ist, der dazu notwendige Aufwand 

(AG) nicht die Leistungs- und Förderfähigkeit der Bank gegenüber 
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30 Vgl. Behr, P./Güttler, A.: Die risikoadäquate Kalkulation der Fremdkapitalkos-
ten für nicht öffentlich gehandelte Unternehmen, E-Finance Lab Working Paper 
Series der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt/M. und Technischen 
Universität Darmstadt in der Version vom 19.5.2003, Frankfurt/M./Darmstadt 2003, 
S. 5 ff. 



anderen Mitgliedern beeinträchtigt und die Art des Sanierungsbeitrags 

vom in der Satzung festgelegten Unternehmensgegenstand31 gedeckt 

ist. 

Kapitalgesellschaften, aber auch andere Wohlstand maximierende 

Schuldner haben kein Interesse an der Wiederherstellung ihrer Sol-

venz, wenn sie unter Annahme der ganzen oder teilweisen Fortfüh-

rung ihrer Tätigkeit und unter Berücksichtigung des möglichen Sanie-

rungsbeitrags der Bank überschuldet sind32. Sind die Schuldner natür-

liche Personen, gilt dies nur, wenn der Barwert des nach vollständiger 

Liquidation des Schuldnervermögens, den Gläubigern unter Berück-

sichtigung einer etwaigen Restschuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) zu-

stehenden Teils zukünftig erzielbarer Einnahmen geringer als die 

Überschuldung ist. 

Die Leistungs- und Förderfähigkeit der Bank gegenüber anderen Ge-

nossen wird durch das Mitwirken der Bank an der Wiederherstellung 

der Solvenz des Schuldners nicht beeinträchtigt, wenn ihr erwarteter 

Anteil am Fortführungserfolg des Schuldners abzüglich des von ihr zu 

tragenden Aufwands (AG) das Kreditobligo oder den erwarteten Anteil 

am Liquidationserlös aus dem Schuldnervermögen zuzüglich den Er-

lösen aus der Verwertung externer Sicherheiten übersteigt. Der Sanie-

rungsbeitrag hat in Erfüllung des Auftrags zur Förderung des Erwerbs 

und der Wirtschaft des Schuldners33 auch über die Beseitigung der 

Überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit hinauszugehen, soweit dies 

für die Fortführung von dessen Erwerbstätigkeit notwendig ist. 

Die Übernahme unternehmerischer Risiken gehört hingegen nicht 

zu den typischen Bankgeschäften34 und auch nicht zu den Aufgaben 

der Volks- und Raiffeisenbanken.35 Aus dem Förderauftrag ergibt sich 

daher keine Verpflichtung zur Teilnahme an Kapitalerhöhungen oder 

Umwandlung von Kreditforderungen in Eigen- bzw. Genussrechtska-

pital,36 sondern allenfalls eine zu Forderungsverzichten mit Besse-

rungsschein37, Stundungen bzw. Aussetzungen fälliger Zins- und Til-

gungsleistungen oder der Freigabe von Sicherheiten zur Erlangung 

                                            
31 Z. B. Volksbank Börde-Bernburg eG (Fn. 21), Volksbank Kirchheim-Nürtin-

gen eG (Fn. 21), jeweils § 2 (2). 
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37 Nur der Besserungsschein stellt die höchstmögliche Kreditrückführung sicher, 

und aufgrund der Berücksichtigung historischer Daten bei zukünftigen Kreditverga-
ben an andere Genossen auch, dass die von diesen zu entrichtenden Zinsen mög-
lichst niedrig sind; vgl. auch Lützenrath, C./Thiele, A. T. (Fn. 36), S. 20. 



zusätzlicher Kredite. Eine Verpflichtung zur Gewährung von Über-

brückungs- oder Sanierungskrediten besteht nicht, wenn die Bank 

zusätzliche Wagnisse eingehen muss, die über die typischerweise bei 

einer Kreditgewährung an einen kreditwürdigen Genossen übernom-

menen Risiken hinausgehen.38 

Die Stundung bzw. Aussetzung fälliger Forderungen verursacht der 

Bank Opportunitätskosten, weil sie das gebundene Kapital nicht an-

derweitig verwenden kann, und zusätzliche Kreditrisikokosten, soweit 

das Ausfallrisiko ansteigt. Der Aufwand für die Freigabe von Sicher-

heiten wird von den meisten Gläubigern höher als der für Stundungen 

und Aussetzungen eingeschätzt.39 Für Forderungsverzichte mit Besse-

rungsschein ist der Aufwand hingegen eher schlecht abschätzbar, weil 

zwar die Höhe des Forderungsverzichts, nicht aber die der zukünftigen 

Einnahmen aus dem Besserungsschein feststeht. 

 
ii. Leistungsanspruch des Schuldners 

Vorgenannte Voraussetzungen für die Leistung solcher Sanierungsbei-

träge wird der Schuldner nur selten beweisen können. Ist das Mitglied 

allerdings eine natürliche Person ohne nennenswerten Vermögens-

wert, deren weitere erfolgreiche Berufs- bzw. Erwerbstätigkeit geord-

nete Vermögensverhältnisse (z. B. Rechtsanwalt, Steuerberater)40 oder 

zumindest Zahlungsfähigkeit41 voraussetzt, und verfügt die Bank über 

keine werthaltigen Sicherheiten (mehr), wird ein Anspruch auf Forde-

rungsverzicht oder Stundung regelmäßig zu bejahen sein. 

Etwaige Rückführungen der Kreditforderungen können nämlich 

nur aus zukünftigen Einnahmen des Schuldners erfolgen, weshalb die 

Fortführung der Berufs- bzw. Erwerbstätigkeit des Schuldners auch 

im Interesse der Bank ist. Verliert der Schuldner hingegen seine Er-

werbsgrundlage, kann er den Einkommensverlust in den wenigsten 

Fällen durch eine andere, unselbstständige Tätigkeit kompensieren. 

Außerdem wird er wegen Überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit 

Insolvenz anmelden und die Restschuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) 

beantragen, womit die Ansprüche der Gläubiger auf den während der 

                                            
38 Vgl. Timm, W.: Sanierung von Unternehmen, Eine Untersuchung zur Rechts-

lage zwischen Krise und Insolvenz, Bonn 1984, S. 572 ff., 577 m. w. N.; Hopt, K. J.: 
Rechtspflichten der Kreditinstitute zur Kreditversorgung, Kreditbelassung und Sa-
nierung von Unternehmen, in: ZHR 143 (1979), S. 142 ff. m. w. N. 

39 Singer, J./KPMG (Fn. 1), S. 19, wonach 96 % aller Kreditinstitute häufig zu 
Tilgungsaussetzungen und 94 % häufig zu Fristverlängerungen von Krediten, aber 
nur 2 % häufig zur Freigabe von Sicherheiten bereit sind. 

40 Rechtsanwalt gem. §§ 7 Nr. 9, 14 II Nr. 7 BRAO, Steuerberater gem. § 46 II 
Nr. 4 StBerG. 

41 Notwendige Voraussetzung für die meisten selbstständigen Erwerbstätigkei-
ten, da andernfalls die Gefahr besteht, dass sich der Schuldner wegen Eingehungs-
betrug gem. § 246 StGB strafbar macht. 



Wohlverhaltensphase von sechs Jahren pfändbaren Lohn und die Hälf-

te des aufgrund eines Erbrechts anfallenden Vermögenszuwachses 

beschränkt sind. In den allermeisten Fällen erhalten Gläubiger nach 
Abzug der Verfahrenskosten gar keine Quote,42 weil der Schuldner 

kein Interesse an über den Pfändungsfreibetrag hinausgehenden Ein-

künften aus unselbstständiger Tätigkeit hat. 

 
3. Freigabe und Verwertung von Sicherheiten 

i. Freigabe einer vom Schuldner bestimmten Sicherheit 

In den Kreditverträgen wird regelmäßig vereinbart, dass nicht akzes-

sorische Sicherheiten der Besicherung aller bestehenden Kreditforde-

rungen dienen und nur dann freizugeben sind, wenn alle Forderungen 

erloschen sind oder der Wert aller Sicherheiten nicht nur vorüberge-

hend die Kreditinanspruchnahme übersteigt.43 Allerdings ist den Ban-

ken unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Schuldners 

vorbehalten, welche Sicherheiten sie im Falle einer Übersicherung 

freigeben.44 Aus der dem Förderauftrag immanenten Verpflichtung, 

allen Mitgliedern gleichen Zugang zu den Leistungen der Bank zu 

gewähren, ergibt sich anders als für andere Privatbanken, dass eine 

vom Kredit nehmenden Genossen bestimmte Sicherheit freizugeben 

ist, wenn der dann noch offene Kredit gegen Stellung der verbleiben-

den Sicherheiten anderen Mitgliedern mit gleicher Bonität gewährt 

werden würde. 

 
ii. Berücksichtigung der Belange von Schuldner und Sicherungs-

geber bei der Verwertung 

Die Banken lassen sich regelmäßig das Recht zur Verwertung der ih-

nen gewährten Sicherheiten für den Fall einräumen, dass der Schuld-

ner mit seinen Verpflichtungen aus dem Kreditengagement in Verzug 

gekommen ist.45 Ausdrücklich verpflichten sie sich, bei der Verwer-

tung auf die berechtigten Belange von Schuldner und Sicherungsgeber 

Rücksicht zu nehmen,46 insbesondere sind sie verpflichtet, von Ver-

wertungsmaßnahmen Abstand zu nehmen, wenn Sicherungsgeber 

oder Schuldner eine anderweitige konkrete Verwertungsmöglichkeit 

nachweisen, aus welcher der Bank unter Berücksichtigung des Zeit-

                                            
42 Verband der Vereine Creditreform e. V.: Insolvenzen, Neugründungen, Lö-

schungen – Jahr 2003, Eine Untersuchung der Creditreform Wirtschafts- und Kon-
junkturforschung, Neuss 2003, S. 21, Tab. 21. 

43 So z. B. BGH NJW 1998, 671 ff.; Bundesverband deutscher Banken e. V. 
(Fn. 26), Nr. 16 (2). 

44 BGH Az. IV ZR 227/01, Urteil vom 03.07.2002. 
45 Vgl. BGH NJW 1999, S. 3705. 
46 Vgl. Bundesverband deutscher Banken e. V. (Fn. 26), Nr. 17 (1). 



punkts der Einnahmen und deren Unsicherheit mehr Nutzen er-

wächst.47 Genossenschaftsbanken haben auch darüber hinaus ihr Ver-

halten an der bestmöglichen Förderung ihrer Mitglieder auszurichten 

und sind deshalb verpflichtet, grundsätzlich und unabhängig vom Vor-

liegen eines konkreten Angebots die für das Mitglied günstigste Ver-

wertungsalternative zu wählen, soweit ihnen dadurch kein Nachteil 

droht. 

Soweit eine Bank das Sicherungsgut aufgrund der Art des Siche-

rungsrechts48 nur im Wege der Zwangsvollstreckung verwerten kann, 

hat sie zwar die Herrschaft über den sachenrechtlichen Anspruch, 

nicht aber über das Verwertungsverfahren selbst, welches öffentlich-

rechtlicher Natur ist49 und der Bindung an die Grundrechte unter-

liegt50. Die Pflicht einer Genossenschaftsbank erschöpft sich darin, bei 

Stellung des Antrags auf Zwangsvollstreckung oder dessen Rücknah-

me die Interessen des betroffenen Mitglieds zu verfolgen, soweit ihr 

dadurch kein Nachteil droht. Ein Verzicht auf die Zwangsversteige-

rung kann insbesondere dann geboten sein, wenn das Sicherungsgut 

nur im Verbund mit anderen Faktoren des Sicherungsgebers zur Erzie-

lung von Einnahmen dient und deshalb der zu erwartende Steige-

rungserlös markant niedriger als der Barwert des Beitrags des Siche-

rungsguts zum Fortführungserfolg des Genossen ist. 

 
4. Forderungsverkauf 

Der Verkauf Not leidender Kredite an darauf spezialisierte Dritte, in-

sbesondere Opportunity-Fonds, hat in den letzten Jahren an Bedeu-

tung gewonnen. Alleine die US-Fondsgesellschaft Lone Star hat von 

deutschen Banken in den Jahren 2003–2005, teils mit Co-Investoren 

Kreditforderungen im Volumen von rund 7,9 Mrd. Euro erworben.51 

Bis heute bestehen allerdings noch erhebliche Rechtsunsicherheiten, 

unter welchen Voraussetzungen Kreditforderungen abgetreten52 und 

                                            
47 Vgl. BGH WM 1997, 1474, 1476. 
48 Z. B. Grundschulden, Hypotheken gem. §§ 1147, 1192 BGB. 
49 Vgl. Lüke, G.: Die öffentlichrechtliche Theorie der Zwangsvollstreckung und 

ihre Grenzen, Frankfurt/M. 1953; OVG Münster, NJW, 1984, 2485. 
50 Vgl. BVerfGE 46, 325; 42, 64 ff. 
51 Vgl. Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V., Arbeitskreis 

„Strategieentwicklung und Controlling in Banken“: Das Geschäft mit Non-
Performing Loans, München 2005, S. 12. 

52 Vgl. BGH 40, 159; 70, 301; 102, 301; OLG Frankfurt/M., Az. 8 U 84/04, Ur-
teil vom 25.04.2004 zur Unwirksamkeit der Abtretung wg. Verstoßes gegen das 
Bankgeheimnis; Abtretbarkeit Not leidender Kreditforderungen bejahend: Bomhard, 
R./Kessler, O./Dettmeier, M.: Wirtschafts- und steuerrechtliche Gestaltungsfragen 
bei der Ausplatzierung Not leidender Kredite, in: BB 2004, S. 2085 ff. m. w. N.; 
Daynes, C./Schalast, C.: Distressed Debt-Investing in Deutschland – Geschäftsmo-
delle und Perspektiven, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft, Nr. 66, 



nicht akzessorische Sicherheiten übertragen werden können53. Dane-

ben müssen Genossenschaftsbanken weitere, sich aus dem Förder- 

bzw. Sicherungsauftrag ergebende Restriktionen und Verpflichtungen 

beachten. 

Übertragen Genossenschaften bestehende Kreditverträge auf einen 

Dritten, haben sie diesen zu verpflichten, sich auf die Minimierung der 

Kreditrisikokosten zu beschränken, weil dieser regelmäßig das Ziel 

der Gewinn- bzw. Vermögensmaximierung und damit die Minimie-

rung der Kreditausfallkosten verfolgt, was der von Genossenschafts-

banken gegenüber ihren Mitgliedern übernommenen Förderverpflich-

tung widerspricht. Der Schuldner kann gegenüber dem neuen Gläubi-

ger gem. § 404 BGB einwenden, dass der Altgläubiger dazu verpflich-

tet war, nur die Minimierung der Kreditrisikokosten anzustreben. 

Vor der Übertragung von Kreditforderungen haben Genossen-

schaftsbanken dem betroffenen Mitglied selbige zu den gleichen Kon-

ditionen wie einem Dritten anzubieten, es sei denn, gewichtige Inter-

essen der Genossenschaft stehen dem entgegen. Da der Verkaufspreis 

von Not leidenden Kreditforderungen oft deutlich weniger als die 

Hälfte des Nominalbetrags der Forderung beträgt,54 hat der Schuldner 

häufig ein Interesse daran, sich seiner Verbindlichkeiten günstig zu 

entledigen. Dem kann das Interesse der Genossenschaft am Verkauf 

eines ganzen, für potenzielle Investoren interessanteren Kreditporte-

feuilles55 gegenüberstehen, um so den insgesamt aus der Veräußerung 

von Not leidenden Kreditforderungen zu erzielenden Erlös bzw. das 

dadurch freizusetzende Eigenkapital zu maximieren. 

 
III. Fazit 

Aus der Verpflichtung zur aktiven Förderung jedes Mitglieds und dem 

damit korrespondierenden Förderanspruch des einzelnen Mitglieds 

ergeben sich für Volks- und Raiffeisenbanken konkrete Verhaltens-

pflichten, die sich auch auf das Management und die Abwicklung von 

an Mitglieder gewährten Problemkrediten erstrecken. Sie müssen sich 

im Gegensatz zu anderen Privatbanken während der Dauer des Kre-

ditverhältnisses auf die Minimierung der Kreditrisikokosten beschrän-

ken, alle Mitglieder gleich behandeln und immer die für den Schuld-

                                                                                                       
Frankfurt/M. 2005, S. 46 m. w. N.; LG Koblenz ZIP 2005, 21, 23; LG Frankfurt/M. 
ZIP 2005, 115 f. 

53 Vgl. BGH DNotZ 1992, 51 f.; Daynes, C./Schalast, C. (Fn. 52), S. 45. 
54 Vgl. Siems, S. (Fn. 5), S. 32; Schmidtchen, M./Krämer-Eis, H.: Verbriefung 

von Krediten, Die Rating-Ansätze der Agenturen, Analyse von CDOs, in: Kreditra-
ting & Praxis, Zeitschrift für Finanzspezialisten, Heft 6/2002, St. Gallen 2002, S. 2. 

55 Vgl. Siems, S. (Fn. 5), S. 17. 



ner beste Alternative wählen, soweit ihnen dadurch kein oder nur ein 

unwesentlicher Nachteil entsteht. 

So sind sie unabhängig von Wert, Beschaffenheit und Verwertbar-

keit einer Sicherheit zu deren Freigabe verpflichtet, wenn nach der vom 

Schuldner angebotenen Rückführungen der noch offene Kreditbetrag 

anderen Mitgliedern mit gleicher Bonität gegen Stellung der verblei-

benden Sicherheiten gewährt würde. Im Sicherungsfall müssen sie auf 

eine von ihnen favorisierte Verwertungsalternative auch dann verzich-

ten, wenn zwar kein konkretes Angebot vorliegt, aber damit zu rech-

nen ist, dass in angemessener Zeit durch Fortführung und/oder durch 

freihändigen Verkauf ein höherer Erlös zu erzielen ist. 

Mitglieder können Forderungsverzichte oder Stundungen beans-

pruchen, wenn sie natürliche Personen ohne nennenswerten Vermö-

genswert sind, deren weitere erfolgreiche Berufs- bzw. Erwerbstätig-

keit geordnete Vermögensverhältnisse oder zumindest Zahlungsfähig-

keit vorausgesetzt, und die Bank über keine werthaltigen Sicherheiten 

(mehr) verfügt. 

Kreditforderungen dürfen nur an Dritte verkauft werden, wenn dem 

betroffenen Genossen zuvor ohne Erfolg die Ablösung zu gleichen 

Konditionen angeboten wurde, oder gewichtige Interessen der Bank 

diejenigen des Genossen überwiegen. Der Übernehmer von Forderun-

gen aus bestehenden Kreditverhältnissen ist auf die Minimierung der 

Kreditrisikokosten zu beschränken. 


